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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Kultusministerium beabsichtigt, gemäß dem Antrag der Orthodoxen Bischofskonfe-

renz (OBKD), mit Beginn des Schuljahres 2016/17 den orthodoxen Religionsunterricht 

als ordentliches Unterrichtsfach an allgemein bildenden Gymnasien in Baden-

Württemberg einzuführen. Die Schulstandorte und die weiteren Modalitäten werden vom 

Kultusministerium im Einvernehmen mit den Beauftragten der OBKD, Herrn Erzpriester 

Ilya Limberger und Herrn Erzdiakon Dragoslav Corkovic, festgelegt. 

 

Das Kultusministerium begrüßt und unterstützt die Initiative der OBKD, da der bekennt-

nisorientierte Religionsunterricht Kindern und Jugendlichen in besonderer Weise Orien-

tierung und Antworten auf existentielle Fragen wie nach dem Sinn des Lebens gibt. Die 

Landesregierung misst dem bekenntnisorientierten Religionsunterricht aber auch des-

halb große Bedeutung bei, weil Kinder und Jugendliche durch ihre Teilnahme an die-

sem Unterrichtsfach ihren eigenen Glauben vertieft kennenlernen und reflektieren, ihre 

persönliche Identität stärken und sprechfähig werden für den Dialog mit anderen Glau-

bensrichtungen. Diese wichtigen Bildungsziele sollen auch den Schülerinnen und Schü-

lern orthodoxen Glaubens offenstehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Ernst Schüly 

Ministerialrat 
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